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Bekanntmachung der Stadt Ahlen 

Widmungen von Straßen und Plätzen nach dem Straßen- und We­
gegesetz NRW 

Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW werden folgende im Eigentum der 
Stadt Ahlen stehenden Straßen, dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestra­
ßen gewidmet. 

1. uneingeschränkte Widmung 

1a) "Harkortstraße" vom Zechenradweg und der Diagonalsperre Schu­
ckerstraße und der Diagonalsperre Schuckertstraße bis zur Edisonstraße 
Gemarkung Ahlen, Flur 20, Flurstücke 427, 185, 199, 200, 205, 393, 
167, 378, 157, 151, 150, 146, 80, 377 teilweise (Bürgersteig vor der Jo­
hanna-Rose-Schule), 532 teilweise (Kreuzungsbereich Jägerstra­
ße/Harkortstraße) und Flur 23, Flurstücke 1039, 570, 252, 651, 151, 
154, 378 und 99 

2. eingeschränkte Widmung (der Gemeingebrauch wird auf die Nut­
zung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung beschränkt) 

2a) "Schuckertstraße" zwischen Beckumer Straße und Bergstraße 
Gemarkung Ahlen, Flur 23, Flurstück 1030 

Die Widmungen beziehen sich auf die Straßenflächen, die in den beigefügten 
Übersichtsplänen dargestellt sind; Die Übersichtspläne sind Bestandteil dieser 
Widmungsverfügung. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
bei dem Verwaltungsgericht in 48147 Münster, Plusallee 38 schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die 
Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Fi­
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG - vom 
07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden. Das elektronische Do­
kument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach§ 2 Nummer 
3 des Signaturgesetzes vom 16. Mal 2001 (BGBI S. 876) in der jeweils gelten­
den Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts 
übermittelt werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe­
gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be­
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle 
Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 



Hinweis : Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere Rah­
menbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen 
sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

Ahlen, den 26.02.2015 

'('erB ·rgermeister 

\ _G~ 
Ru möller 
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Bekanntmachung der Stadt Ahlen 

Widmungen von Straßen und Plätzen nach dem Straßen- und We­
gegesetz NRW 

Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW werden folgende im Eigentum der 
Stadt Ahlen stehenden Straßen, dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestra­
ßen gewidmet. 

1. uneingeschränkte Widmung 

la) "Am Stadtwald", zwischen Vorhelmer Weg und Küperskamp 
Gemarkung Ahlen, Flur 21, Flurstück 1 und 748 -teilweise und Flur 308, 
Flurstücke 46 und 48 

1b) "An der Langst" 
Gemarkung Ahlen, Flur 21, Flurstück 748 - teilweise 

2. eingeschränkte Widmung (der Gemeingebrauch wird auf die Nut­
zung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung beschränkt) 

2a) "Theodor-Körner-Straße", Verbindungsweg von der Nordenmauer bis zur 
Theodor-Körner-Straße (Neubebauung ehemalige Baustoffhandlung Lin­
nemann- Totengasse) 
Gemarkung Ahlen, Flur 8, Flurstücke 399 und 42 

2b) "Museumsplatz", Vorplatz vorm Kunstmuseum zwischen Weststraße und 
Stadtpark 
Gemarkung Ahlen, Flur 6, Flurstücke 188 und 195 

2c) "Fä ustelstraße" 
Gemarkung Ahlen, Flur 30 Flurstücke 706 und 707 

2d) 11Beumers Wiese" 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstücke 565, 577, 578, 581 und 584 

2e) "Schöneberger Straße" 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstücke 514, 519, 520, 521, 525, 

2f) "Teltower Straße" 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstücke 536, 537, 569, 572 und 573 

2g) "Penzberger Straße" 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstücke 609 und 875 

2h) "Differdinger Straße" 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstücke 596, 599 und 890 

2i) "Rombergweg'\ von der Winkelstraße bis Wendehammer 
Gemarkung Ahlen, Flur 49, Flurstücke 677, 876, 1307 und 1545 teilweise 

3. Eingeschränkte Widmung (der Gemeingebrauch wird auf die Nut­
zung als Fuß- und Radweg beschränkt) 

3a) Fuß- und Radweg zwischen "An der Langst" und Küperskamp 
Gemarkung Ahlen, Flur 21, Flurstück 748 - teilweise 

3b) "Dietmar-Hahn-Weg", Fuß- und Radweg zwischen Mezartstraße und 
Franz-Liszt-Weg 
Gemarkung Ahlen, Flur 2, Flurstücke 1362 und 1403 

3c) Fuß- und Radweg zwischen "Fäustelstraße" und Meisterweg 
1 



Gemarkung Ahlen, Flur 30, Flurstücke 795 und 796 
3d) Fuß- und Radweg zwischen "Fäustelstraße" und Auf dem Knüppelsberg 

Gemarkung Ahlen, Flur 30, Flurstücke 710 und 711 
3e) Fuß- und Radweg unterhalb des Baugebietes "Beumers Wiese", zwischen 

"Beumers Wiese" und "Schöneberger Straße" 
Gemarkung Ahlen, Flur 30, Flurstücke 529, 530, 532 und 533 

3f) Fuß- und Radweg östlich des Baugebietes "Beumers Wiese" zwischen 
"Penzberger Straße" und " Differdinger Straße" 
Gemarkung Ahlen, Flur 30, Flurstücke 600, 602 und 615 

3g) Fuß- und Radweg als Verbindung der "Differdinger Straße" mit dem 1101 
fe-Radweg" 
Gemarkung Ahlen, Flur 30, Flurstück 597 

3h) Fuß- und Radweg als Verbindung des "Rombergweg" und der Bachstra 
ße, südlich der Grundstückgrenzen der Häuser " Rombergweg" 20 und 23 
Gemarkung Ahlen, Flur 49, Flurstück 1545 teilweise 

4. Eingeschränkte Widmung (der Gemeingebrauch wird auf die Nut­
zung als Fußweg beschränkt 

4a) Fußwege zwischen "Beumers Wiese" und Bürgermeister-Corneli-Ring 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstücke 559, 563, 586 und 588 

4b) Fußweg zwischen "Teltower Straße" und "Beumers Wiese" 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstück 567 

4c) Fußweg zwischen "Schöneberger Straße" und "Teltower Straße" 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstück 535 

4d) Fußwege zwischen" Teltower Straße" und "Schöneberger Straße" 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstücke 539 und 541 

4e) Fußweg zwischen "Teltower Straße" Nr. 29/31 und "Teltower Straße" Nr. 
57/59 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstück 571 

4f) Fußweg zwischen "Penzberger Straße", "Differdinger Straße" und Bür 
germeister-Corneii-Ring 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstücke 611 und 613 

4g) Fußweg zwischen "Penzberger Straße" Nr. 4 und uDifferdinger Straße" 
Nr. 23/25 
Gemarkung Ahlen, Flur 11, Flurstück 605 

5. Eingeschränkte Widmung (der Gemeingebrauch wird auf die Nut­
zung als Parkplatz beschränkt) 

5a) Parkplatz auf dem Eckgrundstück nördlich Vorhelmer Weg und westlich 
"Am Stadtwald", einschließlich des Seitenstreifens von der Einfahrt des 
Parkplatzes bis zum Eingang des Tennisclubs (Flur 21, Flurstück 197). 
Gemarkung Ahlen, Flur 21, Flurstück 543 

Die Widmungen beziehen sich auf die Straßenflächen, die in den beigefügten 
Übersichtsplänen dargestellt sind. Die Übersichtspläne sind Bestandteil dieser 
Wid m ungsverfüg ung. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
bei dem Verwaltungsgericht in 48147 Münster, Piusallee 38 schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die 
Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Fi­
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERWO VG/FG - vom 
07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden. Das elektronische Do­
kument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 
3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBI S. 876) in der jeweils geiten­
den Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts 
übermittelt werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe­
gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be­
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle 
Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 

Hinweis: Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere Rah­
menbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen 
sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

Ahlen, den 26.02.2015 

9erß germeister 

\ .G\ 
Ruhmöller 
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STADT !TELGTE 
Öffentliche. Bekanntmachung 

70. Änderung des Flächennut~ungsplanes 

Die vom Rat der Stadt Telgte am -18.09.2014 beschlossene und gemäß§ 6 Absatz 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBL. I S. 2414, letzte Fassung) angezeigte 70. Änderung des Flä­
chennutzungsplanes der Stadt Telgte hat die Bezirksregierung Münster mit Verfü~ 
gung vom 06.02.2015, Aktenzeichen 35. 02.01.01 ~WAF-14/14, gemäß § 6 des Bau­
gesetzbuches (BauGB) genehmigt. 

Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begründung und Umweltbericht zu 
jedermanns Einsicht bereitgeh~lten und kann bei der Stadtverwaltung Telgte, Fach~ 
bareich Planen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4- 6, 48291 Telgte, Zimmer 314, wäh­
rend der allg~meinen Dienststunden eingesehen werden. Über den Inhalt des Pla­
nes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Die 70. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Telgte wird hiermit gemäß· 
§ 6 Absatz 5 · BauGB Offentlieh bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird 

·die 70. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Telgte wirksam.· 

Geltungsbereich 

For den räumlichen Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes ist der belgefOgte 
Änderungsplan maßge.bend. · 

Hlnweis.e: 

Gemäß § 44 Absatz 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eln Entschädigungsbe­
rechtigter Entschädigung verlangen kann. wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB be­
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspru­
ches dadurch herbeiführen. dass er die L~lstung d~r Entschädl.gung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch ·erlischt, 
wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
den §§ 39 - 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkelt des 
Anspruches herbeigeführt wird: 

Gemäß§ 215 Absatz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel in der Abwägung 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma­
chung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber dem BOrgermeister der 
Stadt Telgle, Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt, geltend gemacht worden · 



sind. Bei der GeltendmachunQ ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begremden soll, darzulegen. 

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz' 6 der· Gemeindeord­
nung tor das Land Nordrhein·Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV .. NRW. 
1994· S. 666) in der derzeit gültigen Fassung eine Verletzung von Verfahrens- oder· 
Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrecht· 
liehe Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden .kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt od~r ein vorgeschriebene& Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgefOhrt. · 

~) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche .f;!estimmung oder der Flächennutzungs~ 
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der BOrgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Telgte vorher bean­
standet, oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen'i.lber der Stadt Telgte vorher geragt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden. die 
den Mangel ergibt. · 

Telgte, den 24.02.2015 

Stadt T elgte 
Der Bürgermetster 

-~ 



STAND: NEU (70. Änderung) 
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STADT !TELGTE, 
Öffentliche Bekanntmachung 

ln-Kraft-Treten der 19. Änderung des Bebauungsplanes 
"Gewerbepark KiebitzpohW der Stadt Telgte 

Der Rat der Stadt Telgte hat am 18.09.2014 in öffentlicher Sitzung aufgrund der §§ 
7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023) in der zurzeit geltenden Fassung 
und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBL I S. ?414} in 
der zurzeit geltenden Fassung die 19. Änderung des Bebauungsplan~s "Gewerbe­
park Kiebitzpohl" der Stadt Telgte mit BegrOndung als Satzung beschlossen. · 

Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich Ist in dem beigefügten Übersichtsplan gekennzeich­
net. 

Hinweise gemäß§§ 44· und 214. 215 BauGB 

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des BauGB Ober die Fälligkelt 
etwaiger Entschädigungsansprüche Im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB be­
zeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung ·schriftlich beim Entschädigungs· 
pflichtigen zu beantragen Ist, und des § 44 Absatz 4 BauGB Ober das Erlöschen· von 
Entschädigungsansprüchen, wird hingewiesen. · · 

Gemäß§ 215 Absatz 1 BauGB wird darau.f hingewiesen, dass 

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzun,g der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften Ober das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennuty 
zungspl.ans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2· beachtliche Mä~gel des Abwägungsvorgangs 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma­
chung schriftlich gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Telgte geltend 'gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, de~ die Verletzung begründen soll, ist dabei darzule­
gen. 

Hinweise gemäß GO NRW 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordn.ung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassurig eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zu~tande· 



;.. kommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, · 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes "Anzelgever~ 
fahren wurde nicht durchgeführt. 

b) die Satzung lst nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
. . 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Telgte vorher bean­
standet. oder 

d) der Form· und Verfahrensmangel ist gege~über der Stadt Telgte vorher gerogt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und" die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. · 

Bekanntmachungsanordnung 

Die 19. Änderung des Bebauungsplanes MGewerbepark Kiebitzpohl" der Stadt Telgte 
mit Begründung, die Hinweise gemäß§§ 44,. 21.4 und 215 BauGB sowie der Hinweis 
gemäß GO NRW werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die 19. Änderung des Bebauungsplanes .,Gewerbepark Kiebitzpohl" der Stadt Telgte 
einschließlich Begründung kann bei der Stadtverwaltung Telgte, F=achbereich Pla­
nen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4 - 6, 48291 Telgte, Zimmer 314, während der 
Dienststunden eingesehen. werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen 
und Ober seinen Inhalt Auskunft verlangen. 

~ie 19. Änderung des Bebauungsplanes .• Gewerbepark Kiebitzpohl" der Stadt Telgte 
mit Begründung tritt gemäß § 10 Absatz 3 Bau~B mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft. 

Telgte, den 24.02.2015 

Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
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STADT!TELGTE 
Bekanntmachung 

ln:Kraft-Treten der 3. vereinfacbten Änderung des Bebauungsplanes 
"Gewerbepark Kiebitzpohl.:west" der Stadt Telgte 

Der Rat der Stadt Telgte hat am 20.05.2014 aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemein­
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 {GV. 
NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023) in der derzeit geltenden Fassung und des. § 10 ·des 
Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 {BGBI. I' S. 2414) in der derzeit gelten­
den Fassung die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes NGewerbepark 
Kiebitzpohi-West" der Stadt Telgte als Satzung beschlossen. · 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 3. vereinfachten Änder~ng des Bebauungsplanes ftGewer­
bepark Kiebitzpohi-Westu der Stadt Telgte Ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
gekennzeichnet. 

~ 
Hinweise gemäß§§ 44 und 214, 215 BauGB 

. . 
. . 

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des BauGB über die Fälllgkeit 
etwaiger EntschädigungsansprUche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB be­
zeichneten Vermögensnachteile, deren· Leistung schriftlich beim Entschädigungs­
pflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Absatz 4 BauGB Ober das Erlöschen -von 
Entschädlgungsansprüchen, wird hingewiesen. 

Gemäß§ 215 Absatz 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 

1.' eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 
Verschriften Ober· das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut­
zungsplans und 

3. · nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

unbeachtllch werden, wenn sie nicht inn.erhalb ein~s Jahres seit dieser Bekanntma­
chung schriftlich gegenOber dem Bürgermeister der Stadt Tefgte geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dabei darzule­
gen. 

Hinweise gemäß GO NRW 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Ge_meindeordnung fOr 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung eine 
Verletzung von Verfahrens~ oder Formvorschrfften der GO NRW beim Zustande-
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kommen der Satzung nach Ablauf eines Jahr!=!S seit der Verkü~dung nicht mehr gel-
tend gema'cht werden kann. es sei denn, · 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren-wurde nicht durchgeführt. · · 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich .bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Telgte vorher bean-
standet, oder · 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Telgte vorher gerügt 
1 und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die •· · den Mangel ergibt. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die 3. vereinfachte An.d.erung des Bebauungsplanes "Gewerbepark Kiebitzpohi­
West" der Stadt Telgte mit Begründung, die :Hinweise gemäß §§ 44, 214 und 215 
BauGB sowie der Hinweis gemäß GO NRW ·werden hiermit öffentlich bekannt ge­
macht. 

Die 3. vereinfachte Änd,:Hung des Bebauungsplanes ,.Gewerbepark Kiebitzpohi­
Westu ein.schließlich Begründung kann bei der Stadtverwaltung Telgte, Fachbereich 
Planen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4- 6, 48291 Telgte, Zimmer 314, während der 
Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen 
und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 

Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbepark Kieblt:zpohi­
West" mit Begrundung tritt gem~ß § 10 Absatz 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung 
in Kraft. 

' 'ielgte, den 24.02.2015 

Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
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Jagdgenossenschaft 
Telgte-Schwienhorst 

-As--s--

Einladung 

zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft 

Telgte-Schwienhorst 

Telgte, 26.02.2015 

am Dienstag, den 31 .03.2015 um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Bracht" in Telgte. 

Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Kassenbericht und Haushaltsplan 
3. Entlastung des Vorstandes 
4. Entlastung des Geschäftsfiihrers 
5. Wahl des Kassenprüfers 
6. Verschiedenes 
7. Verlesung des Protokolls 



Jagdgenossenschaft 
Oeldc-Stromberg U 
Oclder Tor 20 
59302 Oelde- Stromberg 

---A ·S6-

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung ! 

Am 20.03.2015 findet um 20.00 lJhr im Hotel "Zum Burggrafen" in Stromberg die 
diesjährige. ordentliche Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Oelde­
Stromberg Il mit folgender Tagesordnung statt: 

I. Eröffnung und Begrüßung 
2. Verlesen der letzten Niederschrift 
3. Kassenbericht 2014/2015 
4. Entlastung von Vorstand. Schriftführer und Kassenführer. 
5. Haushaltsplan 2015/2016 
6. Verschiedenes 

Der Vorsitzende 
gez.: Ivtartin F1askamp 
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Jagdgenossenschaften Ostbevern 111 und VIII 
Geschäftsstelle: 
Schirl42 a 
48346 Ostbevern 

03.03.2015 

Bekanntmachung 

zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Ostbevern 111 
am 

Donnerstag, den 12.03.2015, um 19.30 Uhr 
auf dem Hof Schürenkamp, Schirl 17 in Ostbevern. 

(Achtung: geänderter Veranstaltungsort!) 

und 

zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Ostbevern VIII 
am 

Dienstag, den 17.03.2015, um 19.30 Uhr 
im Restaurant Anno 1905, Hauptstraße 20 in Ostbevern 

Tagesordnung: 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung 
2. Jahresrechnung 2011 bis 2014 mit Entlastung des Vorstandes und des 

Kassenführers 
3. Veränderung der Grenzen des Reviers 
4. Verpachtung des Reviers 
5. Festsetzung der Aufwandsentschädigung für Schriftführer und Kassenführer 
6. Festsetzung des Haushaltsplanes 2015 bis 2019 
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages aus der Nutzung der 

Jagd 
8. Wahl oder Wiederwahl 

a) Vorstand und Stellvertreter 
b) Schriftführer und Kassenführer 
c) Rechnungsprüfer und Stellvertreter 

9. Verschiedenes 

Mit freundlichem Gruß 

Jürgen Hohenkirch 
Jagdvorsteher Bezirk 111 

Martin Brüske 
Jagdvorsteher Bezirk VIII 



Jagdgenossenschaften Ostbevern V und X 
Geschäftsstelle: 
Schirl42 a 
48346 Ostbevern 

03.03.2015 

Bekanntmachung 

zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Ostbevern V 
am 

Mittwoch, den 18.03.2015, um 19.30 Uhr 
in der Gastwirtschaft Mersbäumer, Loburg 47 in Ostbevern 

und 

zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Ostbevern X 
am 

Donnerstag, den 19.03.2015, um 19.30 Uhr 
in der Gastwirtschaft Nuyken, Hauptstraße 35 in Ostbevern 

Tagesordnung: 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung 
2. Jahresrechnung 2011 bis 2014 mit Entlastung des Vorstandes und des 

Kassenführers 
3. Verpachtung des Reviers 
4. Festsetzung der Aufwandsentschädigung für Schriftführer und Kassenführer 
5. Festsetzung des Haushaltsplanes 2015 bis 2019 
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages aus der Nutzung der 

Jagd 
7. Wahl oder Wiederwahl 

a) Vorstand und Stellvertreter 
b) Schriftführer und Kassenführer 
c) Rechnungsprüfer und Stellvertreter 

8. Verschiedenes 

Mit freundlichem Gruß 

Bernhard Jäger 
Jagdvorsteher Bezirk V 

Bernhard Große Hokamp 
Jagdvorsteher Bezirk X 



·- .AS"'~-

Öffentliche Bekanntmachung 

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Fischerprüfung vom 26.11.1997 -GV NW S. 62-
wird hiermit bekannt gemacht, dass die nächsten Fischerprüfungen im Kreisgebiet an folgenden 
Terminen stattfinden: 

Kreishaus Warendorf, Waidenburger Str. 2, 48231 Warendorf: 

Montag, 18.05.2015, 
Donnerstag, 21.05.2015, 

ab 14.00 Uhr 
ab 14.00 Uhr 

Wer einen Fischereischein ("Angelschein") beantragen will, muss zunächst die Fischerprüfung 
ablegen. Jedes Jahr absolvieren etwa 300 Anglerinnen und Angler diese Prüfung bei der 
Unteren Fischereibehörde des Kreises Warendorf. Diese bietet jeweils im Frühjahr und im 
Herbst Prüfungstermine an. 

Wer im Kreis Warendorf wohnt und an einer Prüfung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis 
zum 27. März 2015 schriftlich bei dem Angelsportverein, bei dem er den Vorbereitungskurs 
absolviert, anzumelden. Eine Anmeldung zur Prüfung ist jedoch auch ohne einen 
Vorbereitungslehrgang bei der Unteren Fischereibehörde des Kreises Warendorf möglich. 

Zur Fischerprüfung zugelassen werden nur Bewerber, die das 13. Lebensjahr bereits vollendet 
haben. Die Prüfungsgebühr beträgt 50 Euro. Sie ist an den jeweiligen Angelsportverein zu 
entrichten (zuzüglich der Kurs-Teilnahmegebühr). 

Nach der Anmeldung werden die Teilnehmer schriftlich über die Zulassung zur Prüfung sowie 
über die genauen Termine und Uhrzeiten informiert. Vorbereitungslehrgänge für die 
Fischerprüfung können auch bei der Unteren Fischereibehörde erfragt werden, aber werden 
nicht von ihr durchgeführt. Interessenten für Vorbereitungslehrgänge können sich an die 
örtlichen Angelsportvereine wenden. · 

Anmeldevordrucke sind im Internet unter www.kreis-warendorf.de im Bereich ,.Kreisverwaltung 
Online, Anliegen A-Z" abrufbar oder können bei der Unteren Fischereibehörde, Tel. 
02581/533255, angefordert werden. 

Warendorf, 25.02.2015 

Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Ordnungsamt 
-Untere Fischereibehörde­
fm Auftrag 

Ralf Holtstiege 
Kreisrechtsdirektor 
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Bekanntmachung 

über die Ungültigkeitserklärung 

eines Dienstsiegels 

Das Dienstsiegel Nr. 23 des Kreises Warendorf ist in Verlust geraten . 
... .. .. ••: -··· · .. ·-· ·-------- ·-·--- ·· 

Mustergröße: 

Das Dienstsiegelwird hiermit für ungültig erklärt. 

Sollte das Dienstsiegel gefunden werden, wird gebeten, es an den 
Kreis Warendorf, Postfach 11 05 61, 48207 Warendorf, zurückzusenden . 

. Warendorf, 27.02.2015 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 



Bekanntmachung 

des Gesamtabschlusses 2012 

für den Kreis Warendorf 

gern.§ 116 Abs.1 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW i.V.m. §53 Abs. 1 
KrO NRW 

Der Kreistag des Kreises Warendorf hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2014 den 
Gesamtabschluss des Kreises für das Haushaltsjahr 2012 bestätigt und hat dem Land­
rat Entlastung erteilt. 

Der Krei.stag fasste folgenden Beschluss: 

"Der Gesamtabschluss 2012 des Kreises Warendorf wird bestätigt. Dem Landrat wird 
für den Gesamtabschluss 2012 Entlastung erteilt." 

Der Gesamtabschluss (Gesamtergebnis- und Kapitalflussrechnung) und die Gesamtbi­
lanz zum 31.12.2012 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung. 

Der Gesamtabschluss 2012 wird bis zur Bestätigung des Gesamtabschlusses 2013 
beim Kreis Warendorf, -Kämmerei- Kreishaus, Waidenburger Str. 2, Raum C 1.92 wäh­
rend der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten (montags bis don­
nerstags von 8.30 bis 12.00 u. 14.00 bis 16.00 Uhr, freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr). 

Warendorf, den 26.02.2015 

/ 
Landrat 



AKTIVA 

A. Anlageverml)gen 

lmmate<iello vormogensgegenst.lnde 

II. Sac:hanlagen 

1. Unbebaute GrundstOcke und grunds!Gcksg!eic:he Rechte 
1.1 Gr1lnf\achen 
1.2 Ad<erla'>d 
1.3 W<ld, Forst 
1.4 sons~ge unilebarte Gnundstücke 

2. Bebaute GnundstOcke und grundstücksgleiche Redlle 
2. 1. Schulen 
2.2 Dienst-/Geschat!s- und ElettiEbsgeb. 

3. lnfrasi1UI<t........".Ogen 
3.1. Grund und Boden des lnfrastrukt~ 
3 .2. B.1lcktw1 und Tunnel 
3.3. Entwass..-u"!js.JAbwasserbesei1iQU"!1sanl_-. 
3.4 Straßen, Wegen, Platzen, Vert<onrslenk~r~gsanlagen 
3 .5 Al:ofallbeseittmgungsenJagen 

4. Bauten arr ftl!mden Grund und Boden 
5. Kunstgegenstande, Kultenlenkmaler 
6. Maschinen und teeirische Anlagen, Falneoge 
7. Bettlebs--und Gescha!t>ausstattu"!j 
8. Geleistele Anzshlungen und Anlegen im Bau 

111. Finanz>nlagen 

1. Anteile..-. verbun<lenen Untemelvnen 
2. Allteile an assoziierte Untemehmen 
3. Beteiigungen 
4. Wertpapi..-e des AnJagovermOgens 
5. Ausleilungen 

B. UmlaulvermOgon 

Var.!te 

1. RM-. Hlfs- und Betriobsstorre. Waren 

II. FCII'd«ungen und scnstige VennOgensgegenstando 
1. Forderu"!!en 
2. SCINtige VennOgef'\sgegenstande 

111. Wertpapin des Urnlaufllonnog<li'S 
IV. Uquide MittEl 

C. Al<!lve Rechnungabgrenzung 

€ 

413.298,03 
955.285,00 
165 ..... 2,00 
22U82.78 

1.753.807,81 

56,645,992.00 
36.705.250,03 
93.351.242,03 

13.299.307,61 
6.439.152,00 
1.348.706,77 

74,920.999,09 
25.799,271,82 

121.805.437,29 
2.308.164,01 
2.502.453,68 
3.477.281.89 
8.073.264,22 
4.478.396,55 

7.891.152,24 
248,184,42 

3.869.691,98 
48.790.632,94 

1.177.109,50 

15.440.907,40 
2.146.140,69 

Haush21t!sjahr 
E 

m.653,09 

237.755.052,48 

61.976.~71 ,08 
300.509.611,65 

741.488,00 

17.537.048.09 
0,00 

29.512.473 50 
47.841.009,59 

1 z. 761.226,13 

Gesamtbilanz 
Kreis Warendorf 

zum 31. Dezember 2012 

Vorjahr 
E 

791.919,98 

413.298,03 
955.285,00 
165 ..... 2,00 
251.323,06 

1.785.348,09 

58,102.053,00 
37.205.692,76 
95.307.745,76 

13.203.548,15 
6.670.414,00 
1.680,620,99 

75.851.835,12 
30.204.557,16 

127.810.775,42 
2919.103,00 
:Z.469.343.68 
3.401.756,13 
8.250,733,92 

564.632,10 
242.509.438,10 

7.891.152,24 
232.941,94 

3.710.083,98 
45.862,616,55 

815.243.61 
53.512.038.32 

3111,1U.3H,40 

679.212,09 

12.309.220,55 
1.311.637,32 

13.620.857,87 
0 ,00 

29.396.498,59 
43.6M:S6&,65 

U36.S09;H 

A. El!l'lnbpnal 

I. Allgemeine ROddago 
II. Sonden1lc:I<JaQ 
111. All•gloichsnldclage 
IV. flgebris'1011Ja9e verselbststandigl« Aufgabenbereitfle 
V. Ge.s:mtbil;l<U~M /-Yel'klst 
VI. Ausgleichsposten IOr Allteile a'1derer Ge.selschatt..-

B. Sonderposten 

1. Sonderposten fl)r ZuwencU!Qen 
2. Sonderposten !Or den GebUIVI!O\aUsgleic:h 

c. Rllclootellungen 

I. Ponsicr,.ruckst!II.Jngen 
II. Rllckst!II.JnQOO für D<!>atien und Altlaston 
111. lnsl<wldhaltu"!!snkl<stelblgen 
IV. SteuenOd<stelll.ngen 
V. ScnstiQe ROckst<ILngen 

D. VerblndllchkeHen 

I. Vert>indkhlteiten ""' Krediten 101' ln.,.,.titiCinen 
II. Vorbindkl\keiten aus Uef""""'<" und Leistungen 
111. Son•tiQe Verl>indktll<eiten 
IV. Ermltol\8 ~oen 

E. 
Paslive RKhnungsabgrenzung 

361.115.917,37 355 ..... 6.474,06 

PASSIVA 

Haustlaibjahr Vorjahr 
___ E _______ E E 

11,773.810,85 15,259,905,62 
200.000.00 0.00 

8.527.651,93 9.325.755,75 
1.268.360,83 657.017,49 

-&.523.111,41 -3.568.401,68 
2 .115.500 73 2.010.095,58 

15.362.212.93 23.664.372.76 

108.125.740,97 109.497.608,77 
402.809.64 541.044.47 

101.521.550,61 1, 0,0311.853,24 

\ 
.i 109.236,724,00 1 02.608.793.00 

51.020.281,00 51.359.090,00 6) 353.894,47 1.109.736,09 
327,543,55 230.000,00 

~ 13.452.983 69 13.327.201 42 
174.3tl.42&,71 1&1.634.120,51 

) 

42.341.061,81 42.377.637,99 
3.619.519,93 4.515.591,95 
7.751.272,00 3.965,646,41 

530.087,62 89.900,00 
54.241.941,36 50,t4&.776,35 

1.612.715,7$ 2,1U,&S1,20 

3S1.111.S17,37 355 ..... 1i.47410& 



Kreis Warendorf 
Gesamtergebnisrechnung fOr die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
3. Sonstige Transfererträge 
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 
6." Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
7. Sonstige ordentliche Erträge 
8. Aktivierte Eigenleistungen 
9. Bestandsveränderungen 

10. Ordentliche Gesamterträge 
11. Personalaufwendungen 
12. Versorgungsaufwendungen 
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
14. Bilanzielle Abschreibungen 
15. Transferaufwendungen 
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 
17. Ordentliche Gesamtaufwendungen 
18. ordentliches Gesamtergebnis 
19. Finanzerträge 
20. Finanzaufwendungen 
21 . Gesamtfinanzergebnis 
22. Gesamtjahresergebnis 

23. Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis 
24. Gesamtbilanzgewinn/-verlust 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres 

T€ 
4.244.430,52 

188.719.996,93 
4.517.055,19 

16.019.975,07 
30.277.505,91 
74.597.816,63 
18.571.824,63 

77.202,56 
+ 88.601,95 

57.096.522,09 
4.804. 775,32 

32.458.462,02 
17.265.713,51 

218.597.601,64 
14.906.408,34 

2.280.522,65 
1.845.761,70 

942.798,83 

Gesamtergebnisrechnung 
des Vorjahres 

€ 

3. 956.106,25 
185.393.985,98 

3.166.191,80 
15.877.255,37 
32.210.292,19 
19.119.545,92 
10.833.806,98 

82.370,27 
+ 34.250,48 

40.216.380,67 
4.934.126,97 

38.141.132,58 
17.081.932,60 

132.033.626,59 
43.495.946,19 

4.391.700,38 
2.040.121,26 

690.640,44 
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Kapitalflussrechnung nach DRS 2 (Mindestgliederung) 

1. Gesamtjahresergebnis 
2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstande 

des Anlagevermögens 
3. +/- Zunahme/Abnahme der ROckstellungen 
4. -1+ Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungs­

unwirksame Erträge/Aufwendungen 
5. -I+ GewinnNerlust aus dem Abgang von Gegenstanden 

des Anlagevermögens 
6. -1+ Zunahme/Abnahme der Vorrate, der Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht 
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der 
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

8. = Cash-Fiow aus der laufenden Geschäftstätigkelt 
9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstanden des 

Sachanlagevermögens 
10. - Auszahlungen fOr Investitionen in das Sachanlagevermögen 
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstanden des 

immateriellen Anlagevermögens 
12. - Auszahlungen fOr Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstanden des 

Finanzanlagevermögens 
14. • Auzahlungen fOr Investitionen in das Finanzanlagevermögen 
15. + Einzahlungenaufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 

kurzfristigen Finanzdisposition 
16. + Einzahlungen for Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen 

sowie sonstigen Sonderposten 
17. = Cash-Flow aus der Investitionstätigkelt 
18. - Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb 

eigener Anteile, Eigenkapitalrockzahlungen, andere Ausschottungen) 
19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der 

Aufnahme von (Finanz-)krediten 
20. -Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten 
21 . = Cash-Fiow aus der Finanzierungstätigkeit 
22. ZahlunRswlrksame VeränderunRen des Finanzmittelfonds 
23. +/- Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 
24. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 

Anlage3.2 

Ergebnis Ergebnis Vorjahr 
Geschaftsiahr 

e e 
-7.580.312,58 -2.877.761,23 

17.265.713,51 17.081.932,60 
5. 758.606,20 1.661.561,84 

-5.941 .923,61 -5.964.512,23 

-483.952,76 99.768,98 

-6.860.183,15 - 1.046.349,37 

9. 782.875,75 - 743.275,62 

1.545.341,67 111.459,71 
-9.298.552,62 -8.447.928,94 

0,00 0,00 
-340.860,00 -269.396,46 

6.709.637,94 1.297.844,22 
-12.799.811 ,04 -3.681 .815,30 

0,00 5.000.000,00 

2.968.009,79 5.170.285,76 

-572.038,01 -1 .730.080,16 

0,00 1.210.000,00 
-36.576,18 -4.612.926,33 

~~s;s:t~1tt9I;Wl:.w;s:11ß3:006r49! 
115.974,91 2.258.807,47 

29.396.498,59 27.137.691,12 
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An die 
Mitglieder des Kreistages 
des Kreises Warendorf 

Einladung 

zur Sitzung des Kreistages 

Kreistag 

Warendorf, den 02.03.2015 

am Freitag, dem 13.03.2015, um 09:00 Uhr 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lade ich Sie ein zur nächsten Sitzung des Kreistages 

am Freitag, det:n 13.03.2~15, um 09:00 Uhr, 

im Forum der Sparkasse Münsterland Ost- Freckenhorster Str. 69, 48231 
Warendorf. 

Tagesordnung: 

I. Öffentlicher Teil 

1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

2 Vereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit im 005/2015 
Bereich der Entsorgung überlassungspflichtiger PPK-
Abfälle zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt 
Ahlen 
versandt zur Sitzung des Ausschusses fOr Wirtschaft, Umwelt und 
Planung am 20.02.2015 · 



( '• ....... 

-AG<O-

2 

3 Vereinbarung:Ober die: kommunale Zusammenarbeit im 019/2015 
Bereich der übernahme.'der Grönpflege:. ::u1 Krelsstra~ 
ßen in:OrtsdurchfahrtEm ~zwischen : dem Kreis. Warendorf 
und.den Städten und Gemeinden · 
versandt.zur Siizungdes :äaäausschü~ses Bm 24.02.2015 

4 Transatlantisches Freihandelsabkommen (fTIP) 020/2015 
versandtzur:Sitzung des AusschussesfOr WirtscHaft, Umwelt und 
Planung.am20.02:2d-15 ·. · 

5 Umsetzung_des F-Mö;.Fihanzierungskonieptes '"ZUfüh- 025/2015 
rung:der Tranche -2016 -.-

1 

versandt zur gemeinsamen Sitzr.mg. des Finanzausschusses und 
des Kreisausschusses am 27; 02,2015: 

·Üm·s~tiu~g._d~s -FMÖ2~·in-i!inzierüf'lgskonzept~s - Zufüh- -026/2015 
rung 'der Tranche 2016 .': _- ·. · _ · . _ _ . -, _ 
·versandt zur gerneirfsamed·Sitziu1g·des-Finanzausschusses ·und 
des 'Kräisausschüsses arri 27;'02; 201"5 . 

2 Bestellung der Leltung 'des: Rechnung~ptüfu:ngsamtes 034/20'15 



Bekanntmachung 

Der Kreis Warendorf hat im Amtsblatt der Europäischen Union die Ausschreibung für 
die Erneuerung des Draht- und Funkabfragesystem für die Leitstelle beim Kreis 
Warendorf ausgeschrieben. 

Die Bekanntmachung ist unter: 

http://ted.europa.eu unter dem Titel 

DEMWarendorf: Sprachaufzeichnungssystem 
76411M2015 

Die Ausschreibungsunterlagen können unter diesem Titel eingesehen werden. 

Warendorf, 06.03.2015 
Der Landrat 


